
Der Landtag von Niederösterreich hat am ......................................................................... 

beschlossen: 

 

Änderung des NÖ Gemeinde-Personalvertretungsgesetzes 

 

Artikel I 

 

Das NÖ Gemeinde-Personalvertretungsgesetz, LGBl. 2002, wird wie folgt geändert: 

 

1. § 13 Abs. 2 vorletzter und letzter Satz entfallen. 

 

2. Im § 13 Abs. 16 wird das Zitat „AVG 1950“ durch das Zitat „Allgemeinen 

Verwaltungsverfahrensgesetzes 1991, BGBl. Nr. 51 in der Fassung BGBl. I 

Nr. 33/2013,“ ersetzt und entfällt der vorletzte Satz. 

 
3. Dem § 13 wird folgender Abs. 18 angefügt: 

„(18) Die näheren Bestimmungen über die Durchführung der Wahlen sind durch 

Verordnung der Landesregierung zu erlassen.“ 

 

Artikel II 

 

Artikel I Z. 1 und 2 treten am 1. Jänner 2014 in Kraft. 

 

 


